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Grundsätzlich haftest du nur, wenn dir Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Insofern
würde ich die Einlassungen gegenüber der Schulleitung wörtlich auf deinen zweiten Satz (und
nur diesen) beschränken. Spekulationen deinerseits, wie es zu dem Schaden gekommen sein
könnte, können dir böse auf die Füße fallen, aus "Ich weiß nicht wie das passieren konnte" lässt
sich hingegen eher schwer Fahrlässigkeit ableiten.

Ob du ein Ersatzgerät bekommst hängt wohl im Wesentlichen davon ab, ob deine Schule noch
eins in der Schublade hast. Wie du mit möglichen Situation "Gerät notwendig (z.B. wegen
eingesetzter Software), aber kein Ersatzgerät da" umgehen möchtest, muss du dir (evtl. nach
Rücksprache mit Gewerkschaft oder Personalrat) selbst überlegen.
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